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Aktuelle Entwicklungen in Wertermittlung

und steuerlicher Bewertung

Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24. Dezember 2008 

Änderung des Bewertungsgesetzes zum 1. Januar 2009 

Änderung des Baugesetzbuchs zum 1. Juli 2009.

Novellierung der Wertermittlungsverordnung Immobilienwert-

ermittlungsverordnung Mitte 2010?

Normalherstellungskosten 2005 ĂAktuelle Gebªudesachwerte 

in der Verkehrswertermittlungñ des BKI Baukosteninformations-

zentrums Deutscher Architektenkammern vom Februar 2008, 

Einführung ungewiß!
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1  Auf dem Weg zur ImmoWertV

Ausgangssituation der WertV

Überprüfung des Wertermittlungsrechts durch 

ein Sachverständigengremium

Leitthemen der Novellierung

Werdegang der ImmoWertV

1  Auf dem Weg zur ImmoWertV
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Ausgangssituation der WertV

Über die städtebauliche Wertermittlung hinaus große Bedeu-

tung für die gesamte Wertermittlungspraxis.

Seit knapp zwanzig Jahren materiell unverändert.

Seitdem aber tiefgreifende Veränderungen auf dem Grund-

stücksmarkt (Beitritt, demographischer und wirtschaftlicher

Wandel, Globalisierung).

Geltende WertV prinzipiell bewährt. Neubewertung des

Grundvermögens soll auch auf ihrer Grundlage erfolgen.

Gleichwohl Fortentwicklung aufgrund der geänderten Rah-

menbedingungen erforderlich.
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Überprüfung durch ein Sachverständigengremium

Einberufung eines ehrenamtlich tätigen

Sachverständigengremiums (2007):

Unabhängige Überprüfung des Wert-

ermittlungsrechts aus fachlicher Sicht

in sechs Sitzungen

Bericht des Sachverständigengremi-

ums zur Überprüfung des Wertermitt-

lungsrechts (2008)
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Leitthemen der Novellierung

Einbeziehung weiterer Verfahrensvarianten:

Regelung bereits etablierter Verfahrensvarianten, wie vereinfachtes Ertrags-

wertverfahren. Aufnahme weiterer, wie Discounted-Cash-Flow-Verfahren.

Verwaltungsvereinfachung bzw. Anwenderfreundlichkeit:

Bessere Systematisierung sowie Präzisierung und Modernisierung der

Begriffe, Verringerung der Regelungsdichte.

Steigerung von Transparenz und Vergleichbarkeit der

Wertermittlung:

Ergänzende Regelungen zur Ableitung erforderlicher Daten, Bodenrichtwerte.

Volatilität der Grundstückswertentwicklung:

Berücksichtigung ĂschwankenderñWertentwicklungen, Prognosen.
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Entwurf ImmoWertV

auf weitgehender 

Grundlage der 

Expertenvorschläge

Erster Entwurf der ImmoWertV des BMVBS vom 28. November 2008

Aufruf des Ministeriums zu Stellungnahmen bis zum 31.1.2009

Anhörung von Verbänden und Institutionen vom 20. ï22.1.2009

Überarbeiteter Entwurf vom Februar 2009

Februar 2009

Juli 2009

1  Auf dem Weg zur ImmoWertV
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Verfahrensgang

01.04.2009 ïBeschluß der ImmoWertV durch die Bundesregierung

03.04.2009 ïÜbersendung an den Bundesrat

15.05.2009 ïBeschluß des Bundesrats mit fünf Maßgaben

10.07.2009 ïEntwurf einer Änderungsfassung durch das BMVBS

15.09.2009 ïBund-Länderbesprechung zur ImmoWertV

? Beschluß der Änderungsfassung der ImmoWertV durch die 

Bundesregierung und Vorlage beim Bundesrat

? Beschluß des Bundesrats

? Verkündung durch die Bundesregierung

? Inkrafttreten der ImmoWertV (erster Tag des zweiten auf die 

Verkündung folgenden Kalendermonats)

1  Auf dem Weg zur ImmoWertV
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Fünf Maßgaben des Bundesrats [1]

Änderung in der Berücksichtigung der Marktanpas-

sung sowie

nachträgliche Berücksichtigung von verfahrens-

mäßig bis dahin noch nicht berücksichtigten wert-

beeinflussenden Umständen (§ 8).

P

O

Abstellen der Bodenrichtwertbeschreibung auf das

Maß der baulichen Nutzung oder die Grund-

stücksgröße je nach Wertrelevanz (§ 10).

P

Erhöhung der Schwankungsbreite innerhalb des

Bodenrichtwertgrundstücks von 20 auf 30% (§ 10).

Entfällt 

komplett

1  Auf dem Weg zur ImmoWertV
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Fünf Maßgaben des Bundesrats [2]

Führung der Bodenrichtwerte in automatisierter

Form auf der Grundlage der amtlichen Liegen-

schaftskarte (§ 10).

um-

stritten

Bedingte Berücksichtigung von Abweichungen der

vorhandenden Bebauung von der maßgeblichen

Nutzbarkeit, insbesondere Mindernutzung, bei der

Ermittlung des Bodenwerts (§ 16).

Standort

um-

stritten

1  Auf dem Weg zur ImmoWertV
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2  ImmoWertV im Überblick

Gesamtergebnis vorweg

Wertung des Werdegangs

Durchgängiger Marktbezug

Einzelregelungen

2  ImmoWertV im Überblick
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Gesamtergebnis vorweg

Keine grundsätzlichen materiellen Änderungen,

regelt auch weiterhin nur Grundsätze,

besser gegliederte und sprachlich angepaßte Fassung,

keine abschließende Regelung insbesondere hinsichtlich 

Wertermittlungsverfahren,

praxisnähere und einfachere Verfahrensgestaltung

Verzicht auf nicht notwendige Vorschriften

Regelungen zum Teil Kompromisse.

2  ImmoWertV im Überblick
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Wertung des Werdegangs

J Offenes und kommunikatives Verfahren

J Breite Beteiligung der Fachöffentlichkeit

J Glückwunsch bis dahin, aber nunmehr hakt es! L

2  ImmoWertV im Überblick
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Auffälliges im Überblick

Marktorientierung

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und 

allgemeinen Verfahrensgrundsätze

Bodenrichtwerte und sonstige erforderliche Daten

Vergleichswertverfahren, Bodenwertermittlung

Ertragswertverfahren

Sachwertverfahren

2  ImmoWertV im Überblick



Professur Bodenordnung und Bodenwirtschaft ïUniv.-Prof. Dr.-Ing. Franz Reuter                              http://tu-dresden.de/gi/bub

26.01.2010 15DVW Gotha - ImmoWertV

Konsequente Marktorientierung

Durchgängiger Marktbezug der ImmoWertV!

Gewöhnlicher Geschäftsverkehr = marktüblich

markt¿blich ... markt¿blich é markt¿blich é markt¿blich é

2  ImmoWertV im Überblick
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Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und 

allgemeine Verfahrensgrundsätze

Anwendung auch auf Wertermittlungsobjekte, für die kein

Markt besteht,

klare Unterscheidung zwischen Wertermittlungsstichtag

und Qualitätsstichtag,

Berücksichtigung von künftigen Entwicklungen,

Änderung der Definition der Entwicklungszustände,

allgemeine Verfahrensgrundsätze für die Ermittlung des

Verkehrswerts, Einordnung der Marktanpassung.

Abschnitt 1 §§ 1 bis 8 ImmoWertV
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Bodenrichtwerte und

sonstige erforderliche Daten

Regelung der Ermittlung und Darstellung von Boden-

richtwerten,

nur definitorische Regelung der sonstigen erforderlichen

Daten; Ermittlungsvorschriften vor der Klammer,

Regelung von Marktanpassungsfaktoren,

diesbezügliche Zuordnung der Liegenschaftszinssätze;

keine Verallgemeinerung der Definition.

Abschnitt 2 §§ 9 bis 14 ImmoWertV
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Vergleichswertverfahren, 

Bodenwertermittlung

Unterscheidung zwischen Kaufpreis und Vergleichspreis,

Verwendung von Vergleichsfaktoren nur bei Eignung,

eigene Vorschrift zur Ermittlung des Bodenwerts; Fiktion

des unbebauten Grundstücks,

Verwendung von Bodenrichtwerten nur bei Eignung; verän-

derter Begriff der Eignung,

Regelung des einfachen Liquidationsfalls als Bodenwert,

weitgehender Verzicht auf ergänzende Vorschriften für Sa-

nierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Abschnitt 3, Unterabschnitt 1 §§ 15 und 16 ImmoWertV
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Ertragswertverfahren

Unterscheidung zwischen allgemeinem und vereinfach-

tem Ertragswertverfahren,

Abstellen auf marktüblich erzielbare Erträge,

Einführung des Ertragswertverfahrens mit periodisch un-

terschiedlichen Erträgen unter Anwendungsvorbehalt,

Verzicht auf einfaches Ertragswertverfahren (Investment

method),

Verzicht auf eigenständige Ausformung des Liquidations-

wertverfahrens.

Abschnitt 3, Unterabschnitt 2 §§ 17 bis 20 ImmoWertV
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Sachwertverfahren

Konsequente Marktorientierung mittels Sachwertfaktoren,

Verzicht auf den (Begriff des) Herstellungswert(s),

lineare Alterswertminderung als Regelfall.

Abschnitt 3, Unterabschnitt 3 §§ 21 bis 24 ImmoWertV
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3  Ausgewählte Neuregelungen

Berücksichtigung von künftigen Entwicklungen

Marktanpassung der Verfahrenswerte

Ertragswertverfahren

Bodenwertermittlung

3  Ausgewählte Neuregelungen
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3.1  Berücksichtigung von künftigen 

Entwicklungen

Diesbezügliche Vorschriften

Absehbare anderweitige Nutzungen

Beurteilungsmaßstab

Und was macht man bei unklarer Folgenutzung?

Würdigung der Vorschrift

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Diesbezügliche Vorschriften

Künftige Entwicklungen wie beispielsweise absehbare ander-

weitige Nutzungen sind zu berücksichtigen, wenn sie

mit hinreichender Sicherheit

aufgrund konkreter Tatsachen

zu erwarten sind.

§ 2 Satz 2, 3 ImmoWertV

In diesen Fällen ist auch die voraussichtliche Dauer bis zum

Eintritt der rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für

die Realisierbarkeit einer baulichen oder sonstigen Nutzung

eines Grundstücks (Wartezeit) zu berücksichtigen.
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Absehbare anderweitige Nutzungen

Flächen, für die im Bebauungsplan eine auflösend be-

fristete oder bedingte Nutzung festgesetzt ist,

Grundstücke im Stadtumbaugebiet, für das sich aus

dem Stadtumbaukonzept eine absehbare anderweitige

Nutzung ergibt,

Absehbare Nutzungen land- oder forstwirtschaftlicher

Flächen namentlich nichtbaulicher Art, etwa für Frei-

zeitaktivitäten (z. B. Golfplatz).

é aus der Begr¿ndung zu § 4 III Nr. 1 ImmoWertV

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Zur Berücksichtigung künftiger Entwicklungen

Absehbare

Folgenutzung

Geschoßwohnungsbau Individueller Wohnungsbau

Wartezeit

Konkrete Tatsache: Im Stadtumbaukonzept vorgesehen.

Ist aufgrund dessen am Wertermittlungsstichtag die Folgenutzung mit 

hinreichender Sicherheit rechtlich und tatsächlich zu erwarten?
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Konkrete Tatsachen 

Konkret: a) als etwas sinnlich, anschaulich Gegebenes erfahrbar,

b) im einzelnen genau erklärt, dargelegt; tatsächlich,

c) gerade anstehend, im Augenblick so gegeben.

[dinghaft, existent, faktisch, greifbar ,é]

[bestimmt, deutlich, exakt, klar, unmißverständlich, é]

Tatsache: wirklicher, gegebener Umstand, Faktum.

[Fakt, Faktum, Gegebenheit, Realität, Sachverhalt, é]

Sehr konkreter Anknüpfungstatbestand!

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Hinreichende Sicherheit 

Absolute

Sicherheit
Hinreichende Sicherheit Spekulation

ĂNull Risiko gibt

es nichtñ

Reduzierung des Risikos/ der 

Ungewißheit auf ein akzeptables Maß

Auf bloßen Annahmen 

oder Mutmaßungen 

beruhende Erwartung. 

Überlegung, die sich 

nur wenig auf 

Tatsachen stützt
Objektive Gewißheit

(gesichertes Wissen)

Subjektive Gewißheit

(Sicherheit in der Überzeugung des 

Gutachtergremiums bzw. des 

Sachverständigen)

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Ansatzpunkte der Beurteilung 

Erwartung der künftigen Entwicklung (Folgenutzung) am Werter-

mittlungsstichtag in

rechtlicher und

tatsächlicher

Hinsicht.

Den künftigen Grundstückszustand, ins-

besondere die Nutzbarkeit, und

die hierfür maßgeblichen allgemeinen 

Wertverhältnisse des Grundstücksmarkts 

betreffend,

und zwar in einer das Marktverhalten Ăreflek-

tierendenñ Betrachtungsweise.

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Weitere Anwendungen in der ImmoWertV

Wertermittlung von Bauerwartungsland

[ Bauerwartung aufgrund »konkreter Tatsachen mit hinreichender

Sicherheit« Wartezeit]

Restnutzungsdauer baulicher Anlagen

[ Voraussichtliche, d. h. mit ziemlicher Gewißheit anzunehmende

Anzahl der Jahre wirtschaftlicher Nutzung]

Voraussetzung des periodischen Ertragswertverfahrens

[ Absehbar wesentliche Änderungen der Ertragsverhältnisse]

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Wahrscheinlichste Nachfolgenutzung

Die Frage nach der künftigen Entwicklung eines Grundstücks stellt

sich bei jeder Wertermittlung:

Von welcher ĂwahrscheinlichstenNachfolgenutzungñist für das

Grundstück (im nächsten Verkaufsfall) auszugehen?

Derzeitige Nutzung

Absehbare Folgenutzung

Unklare Folgenutzung

Absolute

Sicherheit
Hinreichende Sicherheit

Unsicherheit

Spekulation

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Halberstädter Wohngebiet Nordring

ĂF¿rdie Nachnutzung gibt es mehrere Varianten, die aber erst bei

tatsächlicher Nachfrage greifen. Bis dahin verbleibt der Bereich als

renaturierte Fläche éñ

BBR, Informationen zur Raumentwicklung, Heft 10/11.2003, 652.

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Unterschiedliche Bodenwerte

je nach Folgenutzung

Baureifes Land, Geschoßwohnungsbau:      9 ú/m² bis 13 ú/m²

Rohbauland, Einfamilienhäuser:                 20 ú/m² bis 24 ú/m²

Private Erholungsflächen:                             3 ú/m²

Kleingärten nach BKleinG:                            2 ú/m²

Bewirtschafteter Wald:                                  1 ú/m²

Gemeinbedarfsnutzung ohne Bebauung:   nicht marktgängig.

Bischoff, Beispiel Rathenow.

Wahrscheinlichste Nachfolgenutzung?

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Abwägung von Nutzungsszenarien

Optimistische Variante: individueller Wohnungsbau. 
(best-case-scenario)

Pessimistische Variante: dauerhafte Freiflächennutzung.
(worst-case-scenario)

Jeweiliges Gewicht ?

ĂWie hªtten Sie´s denn gern?ñ

Auftraggeber gibt Nachfolgenutzung vor,

projektbezogener ĂVerkehrswertñ (tragbarer Wert).

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen
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Würdigung der Vorschrift

3.1  Berücksichtigung künftiger Entwicklungen

Erfreuliche Klarstellung, künftige Entwicklungen zu be-

rücksichtigen. Gehört zum Selbstverständnis der Wert-

ermittlung.

Vorgeschriebene Konkretisierung der künftigen Entwick-

lung mag zwar juristisch angezeigt sein, engt aber im

Einzelfall ein.

Im begründeten Einzelfall sollten auch Indizien der künf-

tigen Entwicklung ausreichen dürfen, vor allem bei

unsicherer Nutzungserwartung.
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3.2  Marktanpassung der Verfahrenswerte

Verfahrensgrundsatz

Marktanpassung durch Sachwertfaktor und Liegen-

schaftszinssatz

Funktion, Beispiele und kritische Anmerkungen

Probleme und Lösungsvorschläge

Würdigung der Vorschrift

3.2  Marktanpassung der Verfahrenswerte
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Verfahrensgrundsatz für den Verkehrswert 

§ 8 II ImmoWertV

Vergleichswert-

verfahren

Ertragswert-

verfahren

Sachwert-

verfahren

Darin regelmäßig in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen:

die allgemeinen Wertverhältnisse (Marktanpassung)

die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale

Vergleichswert SachwertErtragswert

Verkehrswert
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Modellphilosophie 

Die zur Marktanpassung verwendeten Daten (Marktanpassungsfakto-

ren, Liegenschaftszinssätze) werden nach den Grundsätzen des jeweili-

gen Wertermittlungsverfahrens für typische (Ănormaleñ)Objekte abge-

leitet. Sie berücksichtigen keine grundstücksspezifischen Besonderhei-

ten. Der jeweilige Verfahrenswert ist daher vor Berücksichtigung der be-

sonderen Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts an die La-

ge auf dem Grundstücksmarkt anzupassen.

Marktanpassung

Besondere objektspezifische 

Grundstücksmerkmale 

normales 

Objekt

3.2  Marktanpassung der Verfahrenswerte
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Allgemeine Wertverhältnisse 

auf dem Grundstücksmarkt 

§ 3 II ImmoWertV

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücks-

markt bestimmen sich nach der Gesamtheit der am Wert-

ermittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im

gewöhnlichen Geschäftsverkehr (marktüblich) maßgebenden

Umstände wie nach der allgemeinen Wirtschaftslage, den

Verhältnissen am Kapitalmarkt sowie den wirtschaftlichen

und demographischen Entwicklungen des Gebiets.
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Berücksichtigung der allgemeine Wertverhältnisse  

§ 8 II i. V. m. § 3 II ImmoWertV

Die Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse des

Grundstücksmarkts haben an Gewicht gewonnen.

Ihrer (gutachterlichen) Darstellung ist vergleichbare Aufmerk-

samkeit zu schenken wie der Beschreibung der Merkmale

des Wertermittlungsobjekts (Qualitätsbestimmung), dies noch

um so mehr, je schwerer die Marktanpassung fällt.
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

wie beispielsweise

wirtschaftliche Überalterung,

überdurchschnittlicher Erhaltungszustand,

Baumängel oder Bauschäden, 

von den marktüblich erzielbaren Erträgen 

erheblich abweichende Erträge,

können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr ent-

spricht, durch marktgerechte Zu- oder Abschläge oder in anderer 

geeigneter Weise berücksichtigt werden.

§ 8 III ImmoWertV
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Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze 

Mit Marktanpassungsfaktoren und Liegenschaftszinssätzen sollen

die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt

erfaßt werden, soweit diese nicht auf andere Weise zu berück-

sichtigen sind.

Marktanpassungsfaktoren Liegenschaftszinssätze

Sachwertfaktoren
Erbbaurechts- oder 

Erbbaugrundstücksfaktoren

§ 14 I ImmoWertV
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Marktanpassung

§ 8 II Nr. 1 i. V. m. § 14 ImmoWertV

Gegebenenfalls eigens beim Wertanteil einzelner Grundstücksmerkmale, z. B.

durch ĂmarktgerechteñZu- oder Abschläge im Sinne von § 8 III ImmoWertV.

Sachwert-

verfahren

Ertragswert-

verfahren

Vergleichswert-

verfahren

Regelfall der Marktanpassung im Sinne von § 8 II.

Zweckgemäße Verwendung von Sachwertfaktoren.

Bei Verfahren nach § 17 II i. d. R. nicht eigens erforderlich.

Berücksichtigung mittels Liegenschaftszinssatz.

In der Regel nicht eigens erforderlich.

Verwendung von aktuellen Vergleichspreisen (§ 15 I 2).
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Marktanpassung beim Vergleichswertverfahren 

(Liquidationsobjekt in Innenstadtlage)

Überregionale Auswertung von Vergleichs-

preisen (ebenfalls Liquidationsobjekte):

Vorläufiger Vergleichswert 

(Bodenwert im Sinne von 

16 I 1 ImmoWertV):

vVw 6,5 Mio. ú

Vergleichswert nach 

Marktanpassung:

Vw 1,2  6,5 Mio. ú

Vw 7,8 Mio. ú
6,5

§ 8 II i. V. m. §§ 15 I u. 16 I ImmoWertV
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Marktanpassung durch Sachwertfaktor
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Bodenwertbereich:

§ 8 II i. V. m. § 21 I ImmoWertV

Vorläufiger Sachwert: 

vSw 200.000 ú

Sachwert nach Marktan-

passung (B 80 ú/m²):

Sw 0,76  200.000 ú

Sw 152.000 ú

0,76
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Grenzen der Marktanpassung durch Sachwertfaktoren

Sachwertfaktoren << 0,7 auch wenn

empirisch plausibel, dennoch schwer

vermittelbar.

Ausweg: Interne Marktanpassung

mittels empirisch ermittelter Wert-

minderung wegen Alters?

Praktikabel?

Geringe Entspannung bringt 

lineare Wertminderung

(§ 23 2 ImmoWertV).

Restnutzungsdauer [Jahre]
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§ 8 II i. V. m. § 21 I ImmoWertV
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Probleme mit der Marktanpassung

bei Wertermittlungsobjekten, 

für die kein Markt besteht, wie

in kaufpreisarmen und kaufpreislosen Lagen,

grundstücksgleiche Rechte,

nicht verkehrsfähige Nutzungsrechte,

Grundstücke mit öffentlicher Zweckbestimmung,

mit absehbarer anderweitiger Nutzung, z. B. im Stadtumbau,

mit unklarer künftiger Nutzung,

mit besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen, 

é

3.2  Marktanpassung der Verfahrenswerte
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Lösungen bei Problemen mit der Marktanpassung

Marktanpassungsfaktoren und Liegenschaftszinssätze aus 

regionalen und überregionalen Auswertungen ableiten 

ggf. liegen dann auswertbare Stichproben vor, 

Aufgabe der Oberen Gutachterausschüsse für Grund-

stückswerte (§ 198 II BauGB),

Verfahrensoptionen der ImmoWertV nutzen 

Ămarktkonforme Modelleñ (§ 1 II 2), Ăin anderer geeig-

neter Weiseñ (§ 8 III), Ădurch andere geeignete Ver-

fahrenñ (§ 9 II Nr. 3) é

deduktiver und intersubjektiver Preisvergleich.

3.2  Marktanpassung der Verfahrenswerte



Professur Bodenordnung und Bodenwirtschaft ïUniv.-Prof. Dr.-Ing. Franz Reuter                              http://tu-dresden.de/gi/bub

26.01.2010 48DVW Gotha - ImmoWertV

Würdigung der Vorschrift

Regelung einer bereits weit verbreiteten Verfahrensweise,

fördert 

die Transparenz des Wertermittlungsvorgangs,

die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Wert-

ermittlung (Intersubjektivität des Verkehrswerts)

die Vergleichbarkeit der Wertermittlungsergebnisse,

löst indes nicht alle Wertermittlungsprobleme.

3.2  Marktanpassung der Verfahrenswerte
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3.3  Ertragswertverfahren

Neuordnung des Ertragswertverfahrens

Verzicht auf das Ăeinfach(st)e ñ Ertragswertverfahren

Wo sind die Liquidationswertverfahren geblieben?

Würdigung der Vorschrift

3.3  Ertragswertverfahren
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Varianten* des Ertragswertverfahrens

Allgemeines Ertragswertverfahren

WertV-geregeltes Ertragswertverfahren mit Reinertrag aufgespal-

ten nach Gebäude- und Bodenanteil

Vereinfachtes Ertragswertverfahren

mit einheitlichem Reinertrag, nicht aufgespalten in Gebäude- und

Bodenanteil

Ertragswertverfahren mit periodisch unterschiedlichen

Erträgen (periodisiertes Ertragswertverfahren)

* Varianten é Darstellungsweisen ein und desselben Modells

3.3  Ertragswertverfahren
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§ 17 ImmoWertV

Darstellungsvarianten des Ertragswertverfahrens

Ew (jRe B p) ar B

Ew jRe ar B 1/qr

Ew jRe1 1/q jRe2 1/q2 é jRen 1/qn Rw 1/qn

Allgemeines Ertragswertverfahren

Vereinfachtes Ertragswertverfahren

Periodisiertes Ertragswertverfahren*

Ew é.Ertragswert

jRe é.jährlicher Reinertrag

B ééBodenwert

p éé.Liegenschaftszinssatz

arééRentenbarwertfaktor

r éé.Restnutzungsdauer

1/q é.Abzinsungsfaktor

n éé.Betrachtungszeitraum

Rw é.Restwert 

* unter Anwendungsvorbehalt gemäß § 17 I 2 ImmoWertV
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Beobachtungszeitraum

Jährlicher 

Reinertrag

n r

Restzeitraum

Restnutzungsdauer

erheblich abweichender Ertrag marktüblicher (nachhaltig erzielbarer) Ertrag

Aufteilung der Ertragszeiträume beim periodisierten 

Ertragswertverfahren

Individuelle Aufteilung aufgrund 

vertraglicher Regelungen

3.3  Ertragswertverfahren
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Restwert beim periodisierten Ertragswertverfahren

Ermittlung des Restwerts am Ende des Beobachtungszeit-

raums nicht eigens geregelt.

Empfehlung (so auch Sachverständigengremium):

vereinfachtes Ertragswertverfahren

Alternativ:

Vergleichswertverfahren mittels Ertragsfaktoren.

§ 17 III ImmoWertV

Rw jRe ar-n B 1/qr-n
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Anwendungsvoraussetzungen des periodisierten 

Ertragswertverfahrens 

Die Ertragsverhältnisse

unterliegen absehbar* wesentlichen Veränderungen

oder

weichen wesentlich von den marktüblich erzielbaren

Erträgen ab.

Die periodisch erzielbaren Reinerträge beruhen auf ge-

sicherten Daten.

§ 17 I 2, III 1 und § 8 III ImmoWertV

* Die periodisch unterschiedlichen Erträge müssen mit hinreichender Sicher-

heit aufgrund konkreter Tatsachen zu erwarten sein (§ 2 S. 2 ImmoWertV)
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17 II und III ImmoWertV

Berücksichtigung einer erheblichen Mietabweichung im 

allgemeinen und periodisierten Ertragswertverfahren

marktüblicher Ertrag

marktüblicher Ertrag

erheblicher Mehrertrag

vertraglicher Ertrag

Allgemeines oder vereinfachtes Ertragswertverfahren

Ertragswertverfahren auf der Grundlage periodisch 

unterschiedlicher Erträge
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§ 8 II i. V. m. § 17 II Nr. 2 ImmoWertV

Allgemeines Ertragswertverfahren 
Marktanpassung bei wesentlicher Mietabweichung

Vorläufiger Ertragswert

Verkehrswert

für marktüblich vermietetes Objekt. 

Marktanpassung mittels Liegenschafts-

zinssatz in der Regel gesichert möglich.

Ebenfalls einer Marktanpassung zu 

unterwerfen (Ămarktgerechter Zu- oder 

Abschlag) wohl nur subjektiv faßbar. 

Berücksichtigung 

der wesentlichen 

Mietabweichung

Ertragswert

Abwägung im Vergleich zum Ergebnis 

des periodischen Ertragswertverfahrens. 


